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Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 90. Richtlinien für die finanzielle Förderung von 
Exerzitien für das pastorale Personal im akti
ven Dienst des Erzbistums Paderborn

Dem geistlichen Leben kommt bei allen Mitarbeiten
den im pastoralen Dienst eine zentrale Bedeutung zu.1 
Denn als missionarische Zeugen und Zeuginnen des 
Evangeliums sind sie darauf angewiesen, dass sich ihre 
„innere Ergriffenheit“ von der Frohen Botschaft fortwäh
rend erneuert und sie in ihrem pastoralen Einsatz spüren, 
„dass der lebendige Jesus“ bei ihnen ist, mit ihnen geht, 
mit ihnen spricht, mit ihnen atmet, mit ihnen arbeitet.2 Ex
erzitien sind in besonderer Weise geeignet, diese Ge
wissheit zu nähren. Als spirituelle Vertiefungszeiten, die 
möglichst jährlich als Einzelperson, im Weihe- bzw. Be
auftragungskurs oder im Pastoralteam3 verbracht wer
den, fördern sie einen Prozess geistlichen Wachstums. 
Sie verlebendigen die Verbindung mit Gott und befruch
ten das Alltagsleben. Die Inanspruchnahme von Exerziti
en ist ein Qualitätsmerkmal in pastoralen Tätigkeitsfel
dern und wird - in nach Berufsgruppe unterschiedlicher 
Verbindlichkeit - von Berufsstatut bzw. Kirchenrecht ver
langt. Um die Inanspruchnahme zu stärken und dafür gu
te Rahmenbedingungen zu schaffen, werden für das pas
torale Personal folgende Förderrichtlinien erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinien beziehen sich auf Priester und haupt
berufliche Diakone im aktiven Dienst des Erzbistums Pa
derborn sowie auf die Beschäftigten in den pastoralen 
Laienberufen mit Einsatz im Sozialraum oder in Einrich
tungen (Krankenhausseeisorge, Kur- und Rehaklinikseel
sorge, Seelsorge in Justizvollzugsanstalten, Schulseel
sorge) des Pastoralen Raumes einschließlich der Pasto- 
ralhelferinnen in den Missionen für Gläubige anderer 
Sprachgruppen.

1 Vgl. Orientierung für das Pastorale Personal, Anlage 2 zum Zukunfts
bild, hrsg. vom Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn, 2014, 
S. 28.

2 So Papst Franziskus: Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium 
über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (2016). 
Nr. 264 u. 266.

3 Vgl. Orientierung für das Pastorale Personal, Anlage 2 zum Zukunfts
bild. A.a.O., S. 30.

§ 2 Begriffsbestimmungen

1. Exerzitien im Sinne dieser Richtlinien umfassen drei- 
oder mehrtägige Ignatianische Exerzitien oder geistliche 
Übungen christlicher Spiritualität nach anderem Modell, 
die als solche angeboten werden in einem dafür geeigne
ten Haus außerhalb des eigenen Einsatzortes zur Durch
führung als Einzel- oder Gemeinschaftsexerzitien mit 
qualifizierter (täglicher) Geistlicher Begleitung.

2. Unter die Bezeichnung „Exerzitien“ gemäß Ziffer 1 
fallen auch ortsungebundene Exerzitien (Wanderexerziti
en, Pilgerwege o. Ä.), sofern auch hier eine durchgehen
de qualifizierte Geistliche Begleitung/Leitung garantiert 
ist und auch hier das Programm

• tägliche Impulse zum persönlichen Beten oder zu 
Gebetszeiten,

• tägliches Begleitgespräch oder entsprechenden 
(Glaubens-)Austausch in der Gruppe und

• Schweigezeiten

als wesentliche Elemente ausweist.

§ 3 Finanzielle Förderung

Für Exerzitien, die unter die in § 2 genannten Bestim
mungen fallen, wird dem oder der Teilnehmenden eine 
Förderung in Höhe der Kosten für Unterkunft, Verpfle
gung und Geistliche Begleitung, maximal 300 € pro Ka
lenderjahr, gewährt. Reisekosten werden nicht erstattet.

Nicht gefördert werden
• Exerzitien, die anderweitig bezuschusst werden oder
• Maßnahmen, bei denen der Reise- und Besichti

gungscharakter bzw. der Freizeit- und Erhoiungswert im 
Vordergrund stehen.

Bei der Förderung handelt es sich um eine freiwillige 
Leistung des Erzbistums, auf die auch bei mehrmaliger 
Gewährung kein Rechtsanspruch besteht. Sie wird in der 
Reihenfolge des Abrufes bzw. der Antragstellung ge
währt. Für die Förderung wird im Etat des Bereichs Pas
torales Personal ein fester Jahresbetrag reserviert.

§ 4 Verfahren

Die Teilnehmenden entrichten die anfallenden Kosten 
zunächst aus eigenen Mitteln. Zum Abruf der Förderung 
sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten 
ab Beendigung der Maßnahme folgende Unterlagen im
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